2021-26/FWT/017
28.10.2025

Protokoll
uber die Sitzung

des Ausschusses fir Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am Mittwoch, dem 03.09.2025, 19:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses Friedeburg, Schitzenweg 3

Anwesend:
= Ausschussmitglieder

Walter Johansen, Horsten (stellvertretender Vorsitzender)

Gerrit Bashagen, Friedeburg

Ramona Beckmann, Friedeburg

Arthur Engelbrecht, Marx

Kai Glowalla, Friedeburg

Reinhard Harms, Hesel (Vertretung fiir Ratsherrn Andreas Haak)
Gudrun Jeske, Reepsholt (Vertretung fur Ratsfrau Maike Eilers)
Renke Monck, Horsten (Vertretung fir Ratsherrn Detlef Grif3ing)
Burkhard Putschke, Friedeburg

=» beratende Mitglieder fur den Jugendbereich
Julia Wilting, Jugendparlament

= Vertreter der Verwaltung

Helfried Goetz, Blrgermeister

GAR Roland Abels

GR Nils Jan3en

GAR Matthias Rahmann
Verw.-Fachangest. Ria Rol3miiller (zugleich als Protokollfiihrerin)

TOP 1 Er6ffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eréffnete um 19:00 Uhr die Sitzung.

TOP 2 Feststellung der ordnungsmaBigen Ladung und Beschlussféahigkeit

Der Vorsitzende stellte fest, dass form- und fristgerecht mit Schreiben vom 22.08.2025 zur
Sitzung eingeladen worden und der Ausschuss beschlussfahig sei. Einwendungen dagegen
wurden nicht erhoben.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Der vorliegenden Tagesordnung wurde mit 9 Ja-Stimmen zugestimmt.
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TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.06.2025 - 6ffentlicher
Teil

Das Protokoll der Sitzung vom 04.06.2025 — 6ffentlicher Teil —wurde mit 8 Ja-Stimmen und
1 Enthaltung genehmigt.

TOP 5 Einwohnerfragestunde

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

TOP 6 2. Anderung der Satzung uber die Erhebung von Gebiihren fir Dienst-
und Sachleistungen der Feuerwehr Friedeburg
Vorlage: 2025-060

Der Vorsitzende Ubergab das Wort an GR Janf3en. Dieser erklarte den Beschlussvorschlag und
fuhrte aus, dass die meisten Einsatze nicht gebuhrenpflichtig seien. Bestimmte Einsatze wie
Tierrettungen, Heckenbréande oder das Auspumpen von Kellern seien jedoch grundsatzlich
abrechnungsfahig. Die Hohe der Gebuhren misse daher in regelmafigen Abstanden kalkuliert
werden. Eine entsprechende Kalkulation sei in der Vergangenheit bereits durch Herrn Poitz
vorgenommen worden, ebenso wie im Bereich Schmutzwassergebiihren und Friedhofsgebiihren.
Weiter fuhrte er aus, dass ein héchstzuldssiger Satz ermittelt worden sei. Alle Kosten seien
hierbei hinterlegt, eine Uberschreitung des Hochstsatzes sei nicht mdglich. Fir die in der
Anderungssatzung nun vorgeschlagenen Gebiihrensatze sei eine Kostendeckung von 75%
zugrunde gelegt worden. Vergleichend verwies er auf die Stadte Wittmund und Wiesmoor. Die
hoheren Fahrzeugkosten resultierten aus der Anschaffung neuer Fahrzeuge.

Rh. Glowalla fragte nach, wie hoch die Abschreibungssatze fir die Neuanschaffung der
Feuerwehrfahrzeuge seien. Die Stadt Wittmund und die Stadt Wiesmoor hatten deutlich
niedrigere Ansatze.

Der BM antwortete, dass eine Nutzungsdauer von 20 Jahren zugrunde gelegt worden sei. Er gab
zu bedenken, dass auch in anderen Kommunen keine hundertprozentige Kostendeckung
vorliege.

GR JanfRen ergénzte, dass in Wittmund eine Kostendeckung von 60% vorgesehen sei. Man
kdnne bei den einzelnen Fahrzeugen unterschiedliche Kostendeckungssatze ansetzen, dirfe
jedoch insgesamt nicht Gber hundert Prozent hinausgehen.

Rh. Putschke fragte nach, woher die urspriinglichen Gebihrensatze stammen und welchem
Rational der Vorschlag der Firma Poitz folge und wie dieser begriindet sei. Weiter fuhrte er aus,
dass insbesondere beim Geratewagen Ol eine deutliche Steigerung erkennbar sei.

GR Janf3en wies darauf hin, dass im landlichen Raum nach Angaben der Firma Poitz eine
Kostendeckung von 30% Ublich sei. Die Vorschlage resultierten also aus den allgemeinen
Erfahrungswerten und der Berucksichtigung des Verhéltnisses zu den vorher festgesetzten
Werten.

Der BM erklarte, dass die Kosten fur die Fahrzeuge feststehen wirden. Es gehe nun um die
Verteilung der Kosten, beispielsweise auf den Verursacher oder die Versicherung. Er wies darauf
hin, dass Gebiihren, die nicht durch die Kostendeckung abgedeckt werden, aus Steuermitteln
getragen werden mussten. Dies bedeute zugleich, dass der Haushalt dadurch belastet werde.

Rh. Glowalla wies darauf hin, dass das Gutachten lediglich der Ermittlung des Hdchstsatzes diene
und schwer zuganglich sei. Er fragte, ob das Gutachten aussagekréftig im Hinblick auf die aktuelle
Anlagenbuchhaltung sei und wie hoch die Kosten hierfir ausfallen wiirden. Er betonte, dass man
im Falle einer hundertprozentigen Kostendeckung versuchen solle, die Kosten mdglichst auf den
Verursacher umzulegen.
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Der BM erlauterte, dass bei einer Gebuhrenfestsetzung nach NKAG stets eine Kalkulation
erforderlich sei. Es sei Ublich, dass Versicherungen die Gebuhrenabrechnung regelmafig in
Frage stellen. Die Anlagepositionen der Feuerwehren seien gesondert herausgezogen worden
und hatten nichts mit dem Ruckstand zu tun. Er betonte, dass die Kalkulation regelmaRig
aktualisiert werden misse, da man sonst vor Gericht in einer schlechten Position sei.

Rh. Glowalla erkundigte sich, ob eine Gebuhrenkalkulation auch intern erstellt werden kénne.

Der BM erklarte, dass eine interne Kalkulation grundsétzlich méglich sei. Er wies darauf hin, dass
alle Personalressourcen in der Kdmmerei derzeit auf andere Bereiche aufgeteilt seien.

Rh. Glowalla merkte an, dass bereits Vorarbeit geleistet werden muisse. Er fragte, ob die
bendtigte Zeit abgeschatzt werden kdénne und ob die Daten bereits in Excel vorerfasst worden
seien.

GAR Rahmann fiihrte aus, dass viel Kommunikation erforderlich gewesen sei. Herr Poitz habe
einiges an Rohmaterial auch im Hinblick auf die Anlagenbuchhaltung verarbeiten missen. Er
betonte, dass Herr Poitz im Rahmen der seinerzeitigen Ausschreibung mit Abstand das
gunstigste Angebot abgegeben habe.

GR Janf3en erganzte, dass der Aufwand im Bereich der Feuerwehr gering gewesen sei.

Rh. Bashagen fragte, ob die Kosten von der Versicherung als zu hoch angesehen werden
konnten.

GR Janf3en erklarte, dass die Versicherung bereits in einem Fall Gebuhren angezweifelt habe. In
diesem Fall seien die Zweifel jedoch auf die Menge der Fahrzeuge und der Einsatzkrafte bezogen
gewesen, nicht auf die Hohe der Gebuhren.

Der BM ergénzte, dass Pflichtversicherungen die Kosten grundséatzlich tbernehmen mussen.
Inwiefern die Versicherung sich das Geld zurlickhole, sei eine andere Angelegenheit. Muss der
Schéadiger aufgrund von Fahrlassigkeit direkt zahlen und kann dies nicht leisten, bestiinde die
Madglichkeit, die Forderung niederzuschlagen.

Rh. Engelbrecht erkundigte sich, warum halbstiindig abgerechnet werde. Er erlauterte, dass bei
einem Abzug von 25% dies einen freiwilligen Aufwand darstellen wirde. Er sprach sich daher
dafir aus, die Kostendeckung auf 100% anzusetzen.

GR Janf3en erlauterte, dass es bei den Feuerwehren ublich sei halbstiindig abzurechnen.

Rh. Putschke aufierte sich beruhigt dariiber, dass man im Falle von Fahrlassigkeit auf die
Gebiihren aus Griinden persoénlicher Harte verzichten kénne.

Rh. Engelbrecht stellte den Antrag, Uber den Beschlussvorschlag mit einer Anpassung auf 100%
der Kostendeckung abzustimmen.

Dem Antrag von Rh. Engelbrecht wurde mit 7 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen zugestimmit.
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Dem geanderten Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 19.08.2025 wurde mit 7 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen:
A) Gebuhrenkalkulation

1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung tber die Gebiihrensatze
vorgelegten Kalkulation der POITZ-KOMMUNALBERATUNG vom August 2025 zu.

2. Der Gemeinderat stimmt den in der Kalkulation aufgenommenen
Gebuhrentatbestanden zu.

3. Der Gemeinderat stimmt dem Bruttoverfahren als Abschreibungsmethode zu.

4. Der Gemeinderat stimmt dem Kalkulationszeitraum fiir die Feuerwehrgebihren von
3 Jahren (2026 bis 2028) zu.

5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebuhrenkalkulation enthaltenen
Abschreibungssatzen und dem kalkulatorischen Mischzinssatz von 4,00 % sowie
der Verzinsungsmethode nach der Restwertmethode zu.

6. Der Gemeinderat stimmt den Prognosen und Schatzungen zu.

7. Diein der Ubersicht Gber die ermittelten Gebiuihrensatze dargestellten Ergebnisse
stellen Hochstsatze dar.

B) Anderungssatzung

Dem Entwurf zur Anderung der Satzung tiber die Erhebung von Gebiihren fur Dienst- und
Sachleistungen der Feuerwehr Friedeburg gemal Drucksache-Nr. 2025-060 wird mit der
Festsetzung der Kostendeckung auf 100% zugestimmt.

TOP 7 Grundsticksreservierung Schitzenverein Marx - Festlegung von
Verkaufsbedingungen
Vorlage: 2025-042/1

Der Vorsitzende Ubergab das Wort dem BM, welcher ausfiihrte, dass die Verwaltung den
Kaufpreis fur das Grundstick ermittelt habe und dieser aktuell nun bei 118,68 € liege. Der
Schiitzenverein priife derzeit noch mehrere Alternativen. Die Berechnungen seien vorsichtig und
eher pessimistisch durchgefiihrt worden, insbesondere die Kosten der arch&ologischen
Grabungen seien nicht exakt zu bestimmen. Er betonte, dass der Kaufpreis nicht final sei und
dieser sich noch @ndern kdnne.

Rh. Engelbrecht merkte an, dass 120 € pro Quadratmeter zwar hoch seien, aber sicherlich nicht
endgultig. Es gebe noch Bauwillige, die bereit seien, diesen Preis zu zahlen.

Rh. Putschke wies darauf hin, dass die Kaufpreise fur Bauflachen in anderen Kommunen, ohne
archéologische Grabungen, deutlich hoéher seien und fragte wie pessimistisch die aktuelle
Kalkulation tatséchlich sei. Er betonte, dass es nicht zu einer Bevorzugung des Schiitzenvereines
kommen durfe. Er stellte daher einen Anderungsantrag zur Beschlussvorlage, wonach eine
Anpassung des kalkulierten Mindestpreises mdglich ware. Anderungen und Nachforderungen
kodnnten so auch zu einem spéateren Zeitpunkt noch erfolgen.

Rh. Glowalla fragte nach den Grabungskosten pro Quadratmeter sowie den Gesamtkosten der
MalRRnahme. Aul3erdem wollte er wissen, wie hoch die noch zu erwartenden Kosten insgesamt
seien.
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GAR Abels berichtete, dass bis Ende des Jahres voraussichtlich 478.000 € an Kosten anfallen
wuirden. Aktuell seien 8 Helfer im Einsatz, mit Z&unen und Baggern, wobei etwa ein Drittel der
Gesamtflache bereits abgegraben sei. Die Gesamtkosten fir die Grabungen wirden sich daher,
nach grof3zigiger Hochrechnung, auf rund 1,5 Millionen Euro auf die Nettobauflache belaufen,
was etwa 48 € pro Quadratmeter nur fir die Grabungsarbeiten entspreche.

Rh. Engelbrecht erklarte, dass Nachforderungen Uber das Jahr 2026 hinaus nicht akzeptiert
werden kdnnten. Er wies hierbei auf die notwendige Planungssicherheit fur den Schitzenverein
hin.

Rh. Glowalla wies darauf hin, dass jeder potenzielle Kéaufer den Preis ebenfalls akzeptieren
koénne, und dass daher auch zugestimmt werden musse, diesen Preis fir alle anzuwenden.

Der BM erwéhnte, dass es schwierig sein kdnne, Nachforderungen in beurkundeten Vertragen
abzubilden und verwies darauf, dass dies im Vorfeld mit dem Notar abgestimmt werden musse.
Der Notar musse sicherstellen, dass beide Seiten gerecht beriicksichtigt werden.

Der BM erlauterte, dass der Kostenfaktor fir die Grabungen mafgeblich von der Funddichte
abhénge. Man habe in dem Bereich begonnen, in dem die Funddichte voraussichtlich am
hdchsten sei. Fir den zweiten Bauabschnitt werde eine geringere Funddichte erwartet. Die
Kalkulation basiere jedoch auf der Annahme, dass die Funddichte in allen Bereichen gleich sei.

Rh. Glowalla merkte an, dass es dann durchaus mdglich sei, dass der Schitzenverein spater
einen zu hohen Preis gezahlt haben kénne, auch dies misse Bertcksichtigung finden.

Rh. Putschke stellte den Antrag, den Beschlussvorschlag dahingehend zu &ndern, dass der
derzeit kalkulierte Preis aufgenommen wird. Zudem sollte der Zusatz eingefligt werden, dass
Anderungen des Preises mdglich seien

Dem geadnderten Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 22.08.2025 wurde mit 8 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem Verwaltungsausschuss wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss
vorzuschlagen:

Das Flurstiick 264/4 im Baugebiet ,,Bérgerhorn“ zur GréRe von 2.829 m? wird dem
Schiitzenverein Marx zum derzeit kalkulierten Preis von 118,68 € (Anderung méglich)
zuziglich 1.000,00 € Revisionskostenabschlag zum Kauf angeboten, sobald die
gesicherte ErschlieBung vorliegt.

TOP 8 Bericht Gber die aktuelle Haushaltslage und den Sachstand zu den
Jahresabschlussarbeiten
Vorlage: 2025-058

Der Vorsitzende tibergab das Wort an GAR Rahmann, dieser erklarte die Vorlage. Erfreulich sei,
dass die aktuellen Gewerbesteuerertrage mit einer Millionen Euro im Plus liegen. Die h6here
Gewerbesteuerumlage sei auf die gestiegenen Ertrdge zurlckzufuhren. Die Entwicklung der
Personalaufwendungen sei ebenfalls positiv zu bewerten, die Details aus den Tarifverhandlungen
lAgen nun vor und so konnte eine Hochrechnung dieser Position fiir das Jahr 2025 erfolgen. Die
privatrechtlichen Entgelte seien aufgrund einer Schadenersatzleistung ebenfalls besser als
geplant. Das Ergebnis im auRerordentlichen Bereich werde in diesem Jahr nicht wie geplant
erreicht. Das voraussichtliche Jahresergebnis werde insgesamt aber deutlich besser als geplant
prognostiziert. Weiter erlauterte GAR Rahmann den derzeitigen Stand mit Blick auf die
Jahresabschlisse und die aktuell vorliegenden Probleme durch krankheitsbedingte Ausfalle und
einen Personalabgang. Er wies darauf hin, dass die vorgegebenen Fristen nach dem NBKAG so
wohl nicht einzuhalten seien und es ggf. dazu kommen kénne, dass die Haushaltssatzung fur das
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Jahr 2028, ohne Gewahrung einer Ausnahme durch die Kommunalaufsicht, nicht vorgelegt
werden konne. Mogliche Schritte wie die weitere Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, dem
Rechnungsprifungsamt und ggf. auch dem Innenministerium wirden daher derzeit angegangen.

Der BM erganzte, dass sich der Haushalt besser entwickle als geplant, so dass das derzeit
verbleibende Defizit in ca. gleicher Hohe wie die angehobene Kreisumlage zu erwarten sei.
Dennoch sei dies wohl keine nachhaltige Entwicklung. Er betonte hierzu, dass er den Landkreis
fur die Erhéhung zwar immer kritisiert habe, fairerweise aber gesagt werden miisse, dass es ein
flachendeckendes Problem in Niedersachsen gebe. Gemall dem Niedersachsischen Stadte und
Gemeinde Bund weisen die Kommunen in Niedersachsen ein Defizit von insgesamt rund 4
Milliarden Euro aus. Er wies darauf hin, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handle
und in Niedersachsen Anderungen vorgenommen werden miissten, damit die Lasten nicht immer
allein bei den Kommunen lagen.

Der BM betonte darliber hinaus, dass es weiterhin problematisch bleibe, dass die Abschlisse
noch nicht auf dem aktuellen Stand seien. Es gebe immer unvorhergesehene Ereignisse wie
Unfélle oder Kindigungen, die zu weiteren Ausfallen fihren kénnten. Das nun hierdurch
entstehende Risiko misse aber deutlich aufgezeigt werden, da die Konsequenzen grol3 seien.
Er betonte, dass man nicht auf Ausnahmen spekulieren dirfe. Personelle Licken missten so
schnellstmoglich geschlossen werden, und es sei notwendig, umgehend Kontakt mit der
Kommunalaufsicht aufzunehmen. Es muisse dartber hinaus Uberlegt werden, wie das Team
verstarkt werden konne, eventuell auch mit externen Kraften, um die Probleme zu I6sen.

Rh. Putschke regte an, die Entwicklung der Schulden in den Haushaltsbericht aufzunehmen. Er
betonte, dass man sich tber das Risiko bewusst sei. Die Griinde fir die Situation seien tragisch,
aber schon seit Jahren bekannt. Die Erwartungen seien hoch und es misse jetzt gehandelt
werden, um die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Rh. Glowalla merkte an, dass acht Jahresabschliisse nachzuholen seien, was alle drei Monate
einen Abschluss erfordere. Die Einarbeitung dauere entsprechend lange und es sei notwendig
jetzt andere MalRhahmen zu ergreifen, um den Haushalt nicht zu gefahrden. Das Thema werde
die Gemeinde mit der Zeit einholen. Er empfahl, externe Unterstiitzung hinzuzuziehen. Er stellte
den Antrag zur Anderung der Tagesordnung, damit ein nichtoffentlicher Teil hinzugefiigt werde,
in dem dieses Thema weiter besprochen werden kdnne.

Der BM erklarte, dass eine Anderung der Tagesordnung aus formalen Griinden nicht maglich sei.
Am 24.09 sei jedoch der Verwaltungsausschuss, bei dem dieses Thema besprochen werden
kénne.

Rh. Engelbrecht betonte, dass es ohne externe Unterstiitzung nicht mehr mdglich sei, diese
Aufgabe zu bewaltigen

Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. Es folgte keine Beschlussfassung.

TOP 9 Benennung eines Plattdeutschbeauftragten
Vorlage: 2025-062

GR Janf3en erklarte, dass nachdem bei einer bereits durchgefiihrten Ausschreibung keine
Bewerbungen eingegangen seien, nun Rh. Ingo Renken Interesse an der Aufgabe des
Plattdeutschbeauftragten gezeigt habe. Er gehe in den Ruhestand und kdnne nun die notwendige
Zeit fur dieses Ehrenamt aufbringen.
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Dem Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 20.08.2025 wurde mit 9 Ja-Stimmen
zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Rat folgenden Beschluss zu
empfehlen:

Herr Ingo Renken aus Friedeburg wird als Plattdeutschbeauftragter der Gemeinde
Friedeburg bestellt.

TOP 10 Berufung von ehrenamtlichen Sachverstandigen fur Wild- und
Jagdschaden
Vorlage: 2025-061

GR Janf3en erklarte, dass vor funf Jahren drei Personen benannt worden seien, die zur Verfigung
stinden, um Schéaden zu beurteilen. Alle drei hatten signalisiert, dass sie bereit seien, diese
Aufgabe weiterhin zu Gbernehmen.

Dem Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 20.08.2025 wurde mit 9 Ja-Stimmen
zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Rat folgenden Beschluss zu
empfehlen:

Als ehrenamtliche Sachversténdige in Wild- und Jagdschadenssachen werden fiur die
Dauer von weiteren funf Jahren auf Widerruf Herr Bernhard Gellermann, Wiesedermeer,
Herr J6rg Henken, Marx, und Herr Kai Renken, Horsten, berufen.

TOP 11 Festlegung des Termins fir die Wahl zur Blrgermeisterin bzw. zum
Blrgermeister
Vorlage: 2025-059

Der Vorsitzende libergab das Wort an GR Janf3en. Dieser erlauterte, dass der Termin zur Wahl|
der Blrgermeisterin bzw. des Blrgermeisters nicht automatisch mit den Kommunalwahlen
zusammenfalle. Dieser misse durch den Gemeinderat gesondert bestimmt werden.

Dem Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 19.08.2025 wurde mit 9 Ja-Stimmen
zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Rat folgenden Beschluss zu
empfehlen:

Der Rat der Gemeinde Friedeburg bestimmt den 13.09.2026 zum Wahltag fur die Direktwahl
zur Burgermeisterin bzw. zum Biirgermeister der Gemeinde Friedeburg.

TOP 12 Richtlinie zur Forderung der Ansiedlung von Arztinnen und Arzten in der
Gemeinde Friedeburg (Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 28.07.2025)
Vorlage: 2025-056

Der Vorsitzende tbergab das Wort an den BM. Dieser wies auf die aktuelle medizinische
Grundversorgung in der Gemeinde hin. Aufgrund des Arztemangels miisse die Gemeinde
attraktiv bleiben und trotz Sparzwéangen Anreize schaffen. Dies solle fiir alle Arztinnen und Arzte
gelten, die sich perspektivisch in der Gemeinde ansiedeln méchten.
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Rh. Glowalla berichtete, dass die Stadt Wiesmoor bereits eine entsprechende Richtlinie habe.
Man misse sich im Klaren dariiber sein, dass Arztinnen und Arzte zu den Besserverdienenden
gehdoren, die medizinische Versorgung jedoch elementar wichtig sei. In der direkten Konkurrenz
misse man daher handeln. Die Vorgaben aus Wiesmoor seien auch fir die eigene Gemeinde
Ubertragbar. Es sei aber zu klaren, ob sich die Richtlinie auf alle Arzte beziehen solle, etwa auch
Zahnéarzte oder Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Ebenso musse entschieden werden,
ob eine Neuanstellung im Arztebereich unterstitzt werde und ob der Fokus eher auf Facharzten
oder auf der allgemeinen Grundversorgung liege. Die Richtlinie solle schnellstmdglich erarbeitet
werden.

Der Aufwand sei relativ gering, es bestehe Interesse dies so schnell wie moglich umzusetzen so
der BM. Auch Arztinnen und Arzte, die sich aktuell ansiedeln mochten, sollten bereits davon
profitieren.

Rh. Engelbrecht wies darauf hin, dass es sich um eine freiwillige Leistung handle, die er aufgrund
der aktuelle Haushaltslage kritisch sehe. Vorrangig gehe es zunéchst aber ja um die Erstellung
einer Richtlinie, Gber die konkrete finanzielle Ausgestaltung kdnne spater gesprochen werden.
Dennoch rege er aber an, einen Investitionszuschuss einmalig zu Beginn zu gewahren, statt
diesen Uber mehrere Jahre zu verteilen.

Mit der Richtlinie solle ein Impuls gesetzt werden, damit Birgerinnen und Blrger weiterhin
hausarztlich versorgt werden kénnen, so Rh. Putschke. Er warne jedoch davor, die Investition
einmalig zu Beginn einzuplanen, da nicht vorhersehbar sei, wie viele Arztinnen und Arzte in einem
Jahr tatsachlich profitieren wirden. So sei es dann schwierig einen entsprechenden Ansatz fir
den Haushalt festlegen zu kénnen.

Dem Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 31.07.2025 wurde mit 9 Ja-Stimmen
zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Richtlinie zur Forderung der Ansiedlung von
Arztinnen und Arzten in der Gemeinde Friedeburg zu erstellen. Entsprechende
Haushaltsmittel sind ab 2026 einzuplanen.

TOP 13 Einwohnerfragestunde

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

TOP 14 Bericht des Birgermeisters uber wichtige Angelegenheiten

Der BM berichtete gemaf der beigefligten Anlage, die Bestandteil dieses Protokolls ist.

TOP 15 Anfragen und Anregungen

Rh. Bashagen erkundigte sich nach dem Stand des Breitbandausbaus, insbesondere wie weit
die Arbeiten fortgeschritten seien, wann eine Abnahme erfolgen werde und wie mit Schaden
umgegangen werde.

Der BM erlauterte, dass man hier zwischen freiwilligen und gefdrderten Anschliissen zu
unterscheiden habe. Bei den freiwilligen Anschliissen lagen keine Zahlen vor. Bei den
geforderten Anschliissen solle nach derzeitigem Planungsstand in diesem Jahr der Anschluss
erfolgen. Er teilte weiter mit, dass bisher noch keine Abnahme erfolgt sei, Mangel wirden aber
genau dokumentiert und zur Beseitigung weitergegeben.

Rh. Monck teilte mit, dass die Theatergruppe Horsten vom 10. bis 19. Oktober ein neues Stiick
présentieren wirde und lud hierzu ein.
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Rh. Engelbrecht beméngelte, dass es im Rahmen der Diskussion Uber die Windkraftanlagen
derzeit keine aktuellen Informationen gebe und der Arbeitskreis nicht mehr tage. Es ware
winschenswert, wenn der Arbeitskreis wieder regelmaflig zusammenkame. Zudem sei ihm
berichtet worden, dass das sog. Anglerheim am Ems-Jade-Kanal nun als Wohnraum genutzt
werde, dadurch wirden zwei Windkraftanlagen wegfallen.

Der BM berichtete, dass das Planungsbiro derzeit Gutachten erstelle. Genauere Informationen
wuirden bislang nicht vorliegen. Bezlglich des Anglerheims flihrte er aus, dass nach aktuellem
Stand kein Wohnrecht bestehe und somit auch kein Abstandsgebot gelte. Die Aussage
gegenuber den Anwohnern, dass ein Wohnrecht bestehe sei ohne Grundlage und ob diese
Bestand habe, kdnne nicht bestatigt werden. Ausstehend sei zudem eine Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehorde. Der Informationsfluss solle wiederaufgenommen werden.

Rh. Engelbrecht erkundigte sich, ob ein Antrag auf Nutzungsanderung gestellt werden musse,
wenn fur das Anglerheims kein Wohnrecht bestehe.

GAR Abels aulerte seine Einschatzung und bejahte, dass in diesem Fall wohl ein Antrag gestellt
werden misse.

TOP 16 SchlieBung der Sitzung

Der Vorsitzende schloss um 20:51 Uhr die Sitzung.

stv. Vorsitzender Birgermeister Protokollfiihrerin

9von9



	Name
	Ergaenzung
	SMC_BM_SNFUNK
	Text
	Anwesenheit
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß
	Zu

